
Nr. 8 

Kirchliches Amtsblatt 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Jahrgang 1967 

32209 Schwerin, den 15. August 1967 

INHALT 

I. Bekanntmadlungen und Mitteilungen 

36) K,irchengesetz über die Verwaltung von Einnahmen 
und Ausgaben der Kirchenkassen durch die Kirch
gemeindekassen vom 14. März 1967 

37) 1. Ausführungsbestimmung zum Kirchengesetz vom 
14. März 1967 über die Verwaltung von Einnahmen 
•tmd Ausgaben der Kdrchenkassen durch die Kirch
gemeindekassen 

38) Landeskirchliches Werk für We1tmission und Öku-
mene 

39) Kunstdienst 
40) Arbeitsgemeinschaft für Religiöse Volkskunde 
41) und 42) Geschenke 
43) Errichtung einer weiteren Pfarrstelle an der Dom-

gemeinde zu Güstrow· · 
44) Vakante Pfarren 

1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

36) G. Nr. /81/ III 3 g' 

Kirdlengesetz 
über die Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben der 

Kirchenkassen durch die Kirchgemeindekassen 
vom 14. März 1967 

Zur Vorbereitung einer Kirchgemeindeordnung hat die 
Landessynode mit verfassung.s:ändemder Mehrheit das 
folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§1 

1. Um diie Kirchgemeinden an der Verwalitung des 
Kirchenvermögens mit größer.er Verantwortung zu 
beteiligen, werden mit Wil'kung vom 1. Januar 1968 
folgende Einnahmen des Kirchienvermögeins aus der 
Kirchenkasse auf die Kirchgemeindekasse zur Ver
waltung übertragen : 
a) 20 Profßnt der Ausgangskollekte (Klingelbeutel), 
b) das Glockenge1d. · „ 

2. Dafür werden der Kirchgemeindekasse folgende 
Ausgaben aus der Kiirchenkasse zur Verwaltung 
übertragen: ' . 
a) die Altarbedürfnisse (Kapitel IV der Kirchen

rechnung einschl. der Kosten für Weihnachts
bäume und -~erzen), 

b) die KOS(ten für Schreibmaterial, 
c) die Kosten für Drucksachen und Kirchl. Amts-

blatt, 
d) die Portokosten und Fernsprechgebühren, 
e) die Materialkosten für ·Kdrchenreinigung, 
f) die Kosten für Kirchenbeleuchtun,g und Kraft-

stroon für Glocken und Orgel, · 
g) der Zuschuß für das.Konfirmandenzimmer, 
h) die Reisekosten des Pastors ZJU Propsteizusam

menkünften. 
§2 

Die den Kirchgemeinden dadurch übe11tragetne größere 
Verantwortun.g erlOI'dert fo1gende OI'dnung: 

1. Der Kirchgemeinderat stellt :t;ür jedes R.echnungs
jahr einen Haushaltsplan auf. 
Der -Haushalitsplan :ist dem Land.essupednten~enten 
biis zum 15. Februar jeden Jahres vorzulegen. Er 
tritt in Kraft, wenn der Landessuperillltendent nicht 
innerhalb von vier Wochen Einspruch erhebt. Gegen 
einen Einspruch de.s Lan,dessuperintendenten kann 
der Kirchgemeinderat die Entscheidung des Ober
kdrchenrates binnen vier Wochen anrufen. 

Der Kirchgemeinderat kann Übersclmi1tungen ein
zelner Ausgabe-·Kapitel · tllllr beschließen, wenn die 
Mehraus.gaben durch Mehreinnahmen oder durch 
lllinsparungen an anderer Stelle gedeckt sind. 

2. Die Jahresreronung der Kirchgemeinde ist vom 
Kdrchgemeinderat zu prüfen. Sie ist dem Ober
kirchenrat einzureichen. Auf Anfordern sind auch 
die Unterlagen einzureichen. 

§3 
Dei> Oberkirchenrat erläßt die erforderlichen Durch
führungsbestimmungen. 

§4 
Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündung in 
Kraft. 
Schwerin, den 14. März 1967 

37) G. Nr. /83/ III 3 g 

Der Oberkirchenrat 
D. Beste 

1. Ausführungsbestimmung 
zum Kirdlengesetz vom U. März 1967 über die. 

Verwaltung von Einnahmen und Ausga.l>en der 
· Kirchenkassen durch die Kirdlgemeindekassen 

Der Oberkirchenrat erläßt zum Kirchengesetz vom 
14. März 1967 über die Verwaltung von Einnahmen und 
Ausgaben der Kirchenkiassen durch die Kirchgemeinde
kassen folge111de 1. Ausführungsbestimmung: . 

1. 
1. Der Haushaltsplan und diie Rechnung der Kii.-ch

gemeinde enthalten folgende Kapitel und Titel: 
Kap. Bezeichnung der Einnahmen bzw. Ausgaben 

Einnahmen 
I Übertrag . 

Überschuß des Vorjahres 
II Kapitalien 

1. Zinsen aus laufenden Konten 
2. Zinsen aus belegten Kapitallien 
3. Kapitalien 
4. Sonstiges 

III Grwndbesi tz 
1. Miete und RachtZins aus Grundbesitz 
2. Gebühven für Fl'liedhofskapelle 
3. Sonstiges ' 

IV Christenlehre 
1. Chnistenlehregebühren 
2. Besoldungszuschüsse aus der Landeskirchen

kasse 
3. SoI11Sti.ges 
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V Kirchensteueranteile 
Kirchensteueranteile aus der Landeskirch,en
kas:se 

VI Kollekten der Kirchgemeinden 
1. Kollekiten bei Gottesdiensten 
2. Kollekten bei kkchlich,en Veranstaltungen 

VII Sammlungen 1.1JI1d Spenden 
1. Klirchliches Notopfer (Diakoniegroschen) 
2. Anteile aus Straßen- usw. Sammlungen 
3'. Beichtgelder, Abendmahls- usw. Opfer 
4. Spenden und milde Gaben 
5. SonsHges 

VIII Zuschüsse 
1. vom Oberkirchenrat für ... 
2. vom Diakonlischen We,rk für ... 
3. vom Diakonischen Werk für Gemeinde

pflegestaition 
4. aus der Kirchenkasse Anteil an der Aus

gangskollekte 

IX Weitere Einnahmen 
1. Glockengeld 

X Durchlaufende Gelder 
1. landeskirchliche Kollekten 
2. Sonstiges 

Ausgaben 

I Übertrag 
Unterschuß des Vorjahres 

II KapitaHen 
1. Zinsen für angeliehene Kapitalien 
2. Schuldentilgung · 
3. Kapitalbelegung 
4. Bankspesen 
5. Sonstiges 

III Grundbesitz 
1. Ausgaben für Grundbesitz der Kirch-

gemeinde 
2. Zuschuß ain die Baukasse der Kirche 
3. Inventar 
4. Friedhof und Frliedhofskapelle 
5. Sonstiges 

IV Christenlehre 
1. Bruttovergütung für Katecheten 
2. Beiträg'e 2lu,r SiVK und Ufu (Arbeiugeber-

anteil) 
3. Wegegeld und Reisekosten 
4. Unterriichts- und Lehrmittel 
5. Miete für Unterrichtsräume 
6. Sonstiges 

V Altarbedürfnisse 
1. Altarkerzen 
2. Abendmahlswein und Oblaten 
3. Sonst;i,!~es 

VI Gemeindepflege 
1. Gemeindeschwesternstation 
2. Frauen- und Männeravbeit 
3. Jugendpflege und Konfirmaindenunterricht 
4. Kindergottesdienst 
5. Gemeinde1veranstaltungen 

6. Kirchenmusik und Posaunenchor 
7. Schriftenmissfon 
8. Kirchen- und Altarschmuck einschl. Weih

nachtsbäume und -kerzen 
9. Kirchliche Nachrich,ten und Anzeigen 

10. Geschenke bei kirchliichein Jubiläen 
11. Sonstiges 

VII Vergütungen (außer Katecheten) 
1. Bruttovergütllltlg für Gemeindes,chwes.ter 
2. Bruttovergütung für Gemeindediakon 
3. Bruttovergütung für Gemeindehelfer 
4. Bruttovergütung für Orgainist, Küster, 

Kirchendiener 
5. Bruttovergütung für Büroangestellte 
6. Vertretungen und Aushilfen 
7. Beiträge zur SVK und Ufu (Arbeitgeber

anteil) 
8. Sonstiges 

VIII V,erwaltiungskosten 
1. Schreli1bmaterial 
2. Drucksachen, Zeüschriftien und Kirchl. Amts-

blaitt 
3. Porto 
4. Fernsprechgebühren 
5. Son:sti,ges 

IX Rein1i~1.1JI1g, Beleuchtung und Heizung 
1. Reinigung 
2. Beleuchtiung, Kraftstrom für Glocken und 

Orgel 
3. Heizung 

X Unterstützungen 
1. an Gemeindeglieder 
2. an Konfirmanden 
3. an Kirchl!iche Werke 
4. Sonstiges 

XI Weit1ere Ausgaben 
1. Wegegeld und Reisekosten 
2. Miete für Büroräume 
3. Sonstiges · 

XII Durchlaiufende. Gelder 
1. lande:skiirchlich,e Kollekten 
2. Sonstiges 

Abschluß 
G:esamteinnahme'n 

Gesamtausgaben 

über-}Unterschuß 

................... „ ........... „ .. „„~DN 

„ .. „„.„ ..... „ ... „ ........ „„.„ .. MDN 

.„ ... „ ... „ .......... „.„ .... „„ .. „MDN 
2. Wenn für mehrere Kirchgemeinden einer Parochie 

ein gemeinsamer Haushaltsplan a!Uf~stellt und eine 
gemeinsame Rechnung .geführt werden soll, ist dem 
Oberkirchenrat edn Antrag auf dem Di,enstwege ein
:1JUreichen. 

II. 

1. Im Haushaltsplan slind aUe Einnahmen und Aus
gaben zu Vieranschlagen, die di,e Kirchgemeinde vor
aussichtlich erhalten wird bzw. zu leist,en hat. 

2. Di·e im Betrag wechselinden Einnahmen und Aus
gaben :sind mitt dem Betrag elinz;ustellen, der sich im 
Durchschnitt der letzten drei Jahre ergibt. ISlt ein 
St,eigen oder S~nken der Einnahmen ·und Ausgaben 
zu erwarten, ist der Betr1ag, mit dem künftig im 
Durchschn!itt 2JU rechnen ist, einzuplanen. 

3. Bei der Aufstellung des Haushalitsplanes und bei der 
Rechnungsführiung sind folgende Pun~te besonders 
2lU beachten: 
a) Bei E. Kap. VIII/4: 

20 Prozent der Ausgangskollekte. Die Au:sgang;s
kollekte ist wie bisher in voller Höhe an dtie 
Kirchenkasse abzuführen. Durch den Kirchenöko
nomus erfolgt die Verteilung an die Kirch
gemeindekasse (20 Prozent) und an die Baukasse 
(80 Prozent) in spätestens vierteljährlichem 1\b
stand. Der bisherige Titel VIII/4 (Zuschuß aus 
der Kirchenkas,se für K01nfirmandenzimmer) 
kommt in Fortfall. 

b) Bei E. Kap. IX/1: 
Das Glockengeld isit !in volLer Höhe sofort 2lU ver
einnahmen. 

c) Bei A. Kap. V/1 bis V/3: 
Die Kosten für alle Altarbedürfnisse einschließ
lich der Reparaturkosten für Altargeräte. 

d) Bei A. Kap. VIII/1: 
Die Kosten für aHe Schreibmaterial!ien. 

e) Bei A. Kap. VIII/2: 
Die Kosten für alle Driucksachen, z. B. kirchl. 
Ausweise und für das Kirchl. Amtsblatt mit den 
dazugehörigen Einbindekosten. 

f) Bei A. Kap. VIII/3: 
Sämtl!ich,e PortokosrtJen si;nd in einem Portobuch 
nachzuweisen. Das Portobuch ist den Belegen der 
Kirchgemeinderechnung beiz1ufü.gen. 

g) Bei A. Kap. VIII/4: 
Sämtliche Fernsprechgebühren für Gespräche in 
dienstlichen Angelegenheit,ern. die volle Fern
sprechgriundgebühr und die Kosten für d!ie An
lage von neuen Ftern:sprechem. und für die Um
legung vorhandener Anl.a:g,en. 



h) Bei A. Kap. IX/l: 
Die Kosten für die ReinigUilig der Kirche (früher 
A. Kap. VII}l der Kirchenr,echnung) und übrigen 
kirchlichen Räume außer Amts:zJimmer. Die 
Reiinigungiskooten für die Kirch.e beziehen sich 
auf die Materia1kosten und auf personelle Kosten 
bei der jährlichen Großrieinli.~ng. 

i) Bei A. Kap. IX/2: 
Beleuchtung.skosrten für drie Kirche und dae kirch
lichen Räume außer Amtszimmer. Kraftstrom 
für Glocken und Orgel. 

k) Bei A. Kap. XI/l; 
Die Re!Lsekosten des Pastors zu Propstelizusam
menkünften. 

4. Der Be['echner hat dafür :ziu sor~n, daß sämtliche 
feststehende Einnahmen l'echt:ziei.ti,g erhoben und die 
Ausgaben pünktlich geleistet werden, damit am 
Jahresschluß keine Rückstände verb1eiben. 

III. 

1. Die Formulare für Ha'UrShaltsplan und Kirch
.gemeinderiechniungen weroen vöm Oberkirch•enrait 
an die Landressuperintendentur :ziur Vertei1ung über
sandt. rne Rechnung der Kirchgemeinde ist durch 
den vom Kirchgemeinderat bestemen Berechner an 
Hand des Tagebuches dreifach oofäustellen. Sie ist 
vom Kirchgemeinderat oder durch dessen Rech
nungsprüfungsausschuß zu prüfen und bis zum 
1. April jeden Jahres für das abgelaufene Jahr in 
zweifach.er Ausfert:igung auf dem Dienstwege ein
ziureichen, von. denen eä.ne bei der Landessuper
intenderutur verbleibt. Das Rechnungsjahr tist das 
Kalenderjahr. 

2. Der Jahresvechnung ist 
der Kirchgemeinde nach 
schließen: 

eine Vermögensübersicht 
folgendem Muster anzm-

A. Belegte Kapitalien: 
Schuldner 

(genaue BeZJeichnung, z. B. Ge
samtärar, Hypotheken, Grund
schulden, Wertpapiere, Umlt
kapitalien, Sparbücher, sofern 
Sich nicht im Bestand enthal
tene Beträge darauf befinden) 

B. Schulden 
Gläubiger 

IV. 

Betriag 
.MDN 

Betriag 
MDN 

Zinsen 
MDN 

Zinsen 
MDN 

1. a) Durch den Berechner ist ein Kassentagebuch zu 
führen. Es ist so einzurichten, daß sämtliche Ein
nahmen und Ausgaben verbucht und aufget1itel:t 
werden können. 

b) In das Kassentagebuch sind alle Einnahmen nach 
ihrem Eingang und alle Ausgaben, 1nachdem sie 
geleistet sind, sofort unter Datum und laufender 
Nummer einzern einzutragen. Der jeweiliige Ge
samtbestand ist durch den Barbes1tand und den 
auf Bank_ und Postscheckkonto belegten Betrag 
nachzuweis1en. Die Zinsen für Kontokornentkonten 
sind, soweit solche gezahlt werden, zum Tagebuch 
•md zur Rechnung zu vereinnal:)men. Im durch
laufenden Kointo sind die Beträge ·zu verbuchen, 
die rechnungsmäßig nicht erfaßt, sondern nach 
ihrem Eingang weitergeleitet werden. 

2. a) Di1e Kassentagebücher und Verzeichinis:se müssen 
geheftet und bei größerem Umfange gebunden so
wie mit einer Aufschrift versehen werden. 

b) Das Kassentiagebuch !ist mirt fortlaufender Seiten
zahl zu versehen. Die Zahl der Seiten ist auf dem 
Vorderblatt zu bescheinigen. 

c) Die Kassentagebücher dienen als Grundlage für 
die aufzustellende Jahresrechnung. Bei einem 
Wechsel in der Person des Berechners sind sie für 
eine geordnerte Übergabe und Weitei:führung der 
Verwaltungsarbeit unentbehrlich. Sie müssen da
her mit besonderer Sorgfalt, les1erlich und ·auch ;i1n 
der äußeren Form einwandfrei geführt werden. 

Abkürzrungen sind nur zulässig, soweiit sie allge
mein verständlich oder üb1ich sind. In den Sach
spalten sind diie Eintl'agungen so zu fassen, daß 
sie veriständli.ch sind, ohne daß eilte Belege :ziu 
Hilfe genommen werden müssen. Die Eintragun
gen sind mit bla,uer Tdnte vor:zrunehmen. 
Bei der Eintra~g nach der Zeli.tfo1ge dürfen 
Linien nichit frei·geliassen we11den. Unvermeidbare 
Lücken sind dlul'ch Queristl'liche aiuszufüllein. 
BerichtJLgungen dürfen nilll' so vovgen0mmen wer
den, daß unrichtige Eintria,gungen gestrichen und 
die richtigen darüber'~t werden. Dabei muß 
die UTsprüngliche Eint11a~ng stets, leserlich 
bleiben. Radieren, A'UJSSchaben, überkleben und 
Übevma1en und die Anwendung chemischer Mittel 
ziur Entferinung oder Änderung von Eintr:a~gen 
md verboten. Auf aufgerechrnetien Seiten und 
nach dem Jahresabsclüuß dürfen die Beträge 
nicht mehr geändert werden. Berich~n!?len 
müssen durch ·entsprechende Umbuchun~n vor
genommen werden. 

d) Die Bücher sind nach Abschl:uß drurch den Be
rechner mit An!?labe von Ort und Tag des Ab
schlusses 2JU unterschrerliben. 

e) Das Kassenta!?lebuch ist mögrichst monatlich, 
miindestens iaber vierteljähr1ic:h abzuschließen, um 
festzUSltlellen, ob der wirkliche Kassenbestand mit 
dem aus dem Kasisetnta!?lebuch errechneten Be
stand übereinstimmt. Dabei !ist der Kassenbe
stand durch Zählen der dn der Kasse vonhandenen 
Barg,e1der und Hlinzwechnen de•r Bestände der 
Bank~ und Postscheckkonten z.u ermitteln. Un
stimmigkei,ten sdnd sofort 1aufzuklär.en. IS!t dies 
dem Berechner nicht möglJi,ch, so hat dlieser sofort 
auf dem Dienstwege zu berichten. 

3. Die Belege sind mit einer fortlaiufänden Nummer zu 
·versehen, diie mit der Numm1er im Kassenta:gebuch 
überei!nstimmen muß; D!Le Benutzung von Sammel
belegen ist staitthaft. Lohn- und Gehaltsz.ahlungen 
sind durch Lohnbüch·er bzw. Konten m.achwweisen. 

4. Das Kassentagebuch ist für dauernd aufzubewahren. 
Die Be1ege können frühestens nach 10 Jahren ver
nichtet werden. Lohnbücher bzw. Lohnlisten, die 
über das Einkommen der Beschäftigten und Abfüh
rung der Lohnsteuer und SV-Beiträge Auskunft 
geben und für .diie Überprüfung durch Beauftragte 
der Steuerbehörde bereitwhalten sind, sind ständig 
aufZubewahven. 

V. 

Das Kassentagebuch, die Belege und sonstigen Un
terlag,en sind auf Anfordern dem Oberkirchenrat ein
zureich,en. 

Schwerin, den 24. Juli 1967 

38) G. Nr. /13/ II 35 c 1' 

Der Oberkirchenrat 
Dr. M ü 11 er 

Landeskirchliches Werk für Weltmission und Ökumene 

Die missfonarisch-ökumenische Kon:llerenz (Kirchliches 
Amtsblatt 1966 Nr. 9 S. 44) setzt sich wie folgt zusammen 
(s. § 5 der iin gooanntem Amtsblatt bekannitgemachten 
Ordnung): 
Landesbischof D. Dr. Beste, Sch"'er:in, als Leiter 
a) Oberkkchenrat Dr. Gasse, Schwerin, als stellvertr. 

Vorsitzender 
b) Landessuperintendent Pagels, Bad Doberan 
c) Landespastor Tiedt, Wa11en 
d) Landessuper'in:tendent Bosinskli, Neustrelitz 
e) P:astor Paap, Kloster Malchow, für den Kirchenk11eis 

Güstrow 
Pas1tor Meyer-Bothling, Ludwigslust, für den Kir
chenkreis Ludwigslust 
Pastor Thal, Malchin, für den Kirchenkreis Malchin 
Pastor Lohmann, Parchim, für den Kirchenkreis 
Parchim 
Pastor Boldt, Hanstorf, für den Kirchenkreis R0-
stock-,Land 
Propst Roettiig, Schwerin, für den Kirchenkreis 
Schwerin 
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Propst Schröder, Burg Stargard, für dien Kirchen
kreis NeustreLitz 
Pastor Grahl, Wlismar, für den Kirchenkreis Wismar 

f) Landespastor Ohse,- Güstrow 
g) Landesjugendpastor Schmidt, Schwerin 
h) Kreiskatechet Volkmann, Hagenow 
i) Domprediier Feh1aindt, Schwerin 

Pastor Romberg, Schwerin 
Frau Fokk:en, Plau 
Fräuleirn Brigitte Tolzi.en, Schwerrin. 

Als Schriftführer wurde Pastor Meyer-BotMing, Lud
wigslust, bestellt (s. § 9 der Ordnung). 
Der Geschäfts.ausschuß der Konferenz besteht aus 
(s. § 12 d. Ordrnung): 
a) Larnidespastor Tiedt, Waren 
b) Larndessuperinterndent Pagels, Bad Doberan 
c) Dompredi1ger F1ehlandt, Schwerin 

Pastor Romberg, Schwerin 
d) Kreiskatechet Volkmann, Hagenow 

Fräulein Brigitrte T<;>men, Sch,wierin. 
AlS Kassenführer (s. § 15 der Ol'ldnung) wuvde Dom
pl"edli.ger Fehlandt bestellt. 

Schwerin, den 26. Juni 1967 

39) G. Nr. /274/ II 37 h 

Kunstdienst 

Der Oberkirchenrat 
Dr.Gasse 

Dem Kilrchlichern Pressedienst ist - ziunächst vor
läufig - die Geschäftsstelle des Landes:lcirchlichen 
Kunstdienstes angeg]dedert wo.vden. Sie steht für Aus
künfte, Beratung und bei der Vemnittlurng in allen ein
schlägigen Fragen (Gestal1lunig und Herrichturng von 
Gebäuden, Räumen und Geräten u. a.) zur Verfügung. 

Schwerin, den-28. Juni 1967 

40) G.:Nr. 45 II 37 P 

Der Oberkirchenrat 
Dr.Gasse 

Arbeitsgemeinschaft für Religiiöse Volkskunde 

Die Arbeitsgemeinschaft für Religiöse Volks1lmnde hält 
vom 16. Oktober · 1967 (4rwciis.e) bis 20. Oktober 1967 
(Abreise) im Stephan~t. Berllin-Weißensee, Alberti
nen.straße 20/23, eine Tagung über das Thema: „Das 
Magische im Raum de·r Kirchie" - so Lautete auch das 
Thema der Jahresitaguing 1966. Die Dlslwssion darüber. 
soll fortgesetzt weroen, weil noch viele Sachverhalte ZlU 

klären sind, auch weiiil die Beschäfti~g mit diesem 
angegebenen Komplex für das pfarramtliche Wi1rkern 
noch dlringlich·er gewovden ist. 

Folgende Referrate sind. vorge>seh'en: 

Pfarrer Raatz: Das Magiische bei den Amtshandlungen 
in B11auchtum und Agenden (Auswertung ei:hier Um
frage in Gemeinden westllich des Thüringer Waldes) 

Dr. Walter Heim: Volksfrömmigkeit und Liilrulrgie am 
Beispiel der (kathollischen) Schweiz 

Pfarrer Zeim: Das Magische in der protes1tantJischen 
Kirchenlieddich1Jurig , 

Prof. D. Holtz: Martin Luther urnd das Problem de1s 
Magischen "' 

Prof. Dr. H.-G. Frit2lSche: Kritlische Berücksichtigung 
des MagJischen im Handeln der Kirche. 

Tagungskosten: Reisegeld urnd 12,- MDN pro Tag für 
Verpflegung und Unrerlrunft, wenn letztere :im Heim 

· · ~:"""- ua\i 1 v 

' 
V J ;).C.:.\.>•1 

Ptarra!l!t 
Sohlagsd<?rr 

Anmeldungen werden bis 1. O~tober 19f7 .an Pfarrer 
Mart~n Zeim, Leiter der Arbeirtsgemedn:schaft. 402 
Halle (Saale), An der Marieilkivche 1, erbeten. 

Schwerin, den '13. Juli 1967 

Geschenke 

Der Oberkirchenrat 
Beste 

41) G. Nr. /134/ Bredenfe1de, Bauten 
Von dem Ehe•paar Möker wuroe für die Kirche in 
Bredenfelde eine Glocke gestüitet. 

Schwerin, den 10. Juli.1967 
Der Oberkirchenrat 

H. Timm 

42) G. Nr. /208/ Groß Varchow, Bausachien 
Für 1die Kirche in Groß Varchow WlUI'lden von der Ge
meinde zwei Glocken beschafft. 

Schwerin, den 10. Juli 1967 
Der Oberkirchenrat 

H. Timm 

43) G. Nr. /1/ Güstrow, Dom, Verwaltung 

Errichtung einer weiteren Pfarrstelle an der 
Domgemeinde zu Güstrow 

Die Landessynode hat auf ihrer Tagung am 14. März 
1967 einstimmig beschlossen, eine weitere Pfarrstelle an 
der Domgemeinde in Güstrow im Hinblick auf .eine 
künftige V:erselbstärndtgun,g ·eines Gemeindetedles e~nzu-
11ichten. , Der Oberkirchenrat wurde ermächtigt, die 
nötigen Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 

Schwerin, dien 17. Julli 1967 
Der Oberkirchenrat 

Beste 

Vakante Pfarren 

44) G. Nr. /115/ VI 44 h 
Betrifft &usschreibung v~anter Pfarl'ern 
Folgende Pfarrern, slirid demnächst ziu besetzien und 
werden hiermit aus1geschrlieben: 
im Kirchenkreis Güstrow: 
1. Lohmen ; 

im Kirchenkreis Liudwigslust: 
2. Zahrensdorf bei Boizenburg 
3. Brunow ·bei Grabow 
4. Leussow be1i LudwfögsLust 
5. Dömitz II 
6. Neustadt-Glewe II bzw. Wöbbelin 
7. Gorlosern 

im Kirchenkreis Malchin : 
8. Schloen bei Waren 
9. Boddin bei Gnoien 

10. Hohen Mistorf 
im Kfurchenkreis Parchim: 
11. Groß Pankow 
im Kirchenkrieis Stargard : 
12. ~ub1ank (zium 1. November 1967) 
13. Neuenkirch·en bei Neubrandenburg 
14. Warlin 
im Kirchenkreis Schweirin bzw. Schönber1g: 
15. Carlow ' 
16. Selmsdorf (zium 1. Oktober 1967) 
im Kdrchenkre!Ls w,ismar bzw. Schönberg: 
17. Börzo:w 
18. Wismar-St. Marien 
19. Horn:storf 
Bewerbungen sind dem Oberkirchenrat baldigst vor
zü1e.g,en. 

Schwerin, den 21. Juli 1967 
Der Oberkirchenrat 

Beste 
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